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Lfd.
Nr.

Meßmittel Genauigkeit Eichfrist 
(in Jahren)

Bemerkungen

1 .2 3 4 5

58 Nuklearmedizinische Aktivitäts
meßgeräte

Referenznormale
nach TGL 31543/09 und /10

3

59 Meßmittel zur Messung des. 
Schalldruckpegels

2 •

— druckgraduiert
— ' feldgraduiert

u 0,2 dB 
u 0,5 dB

60 Meßmittel zur Prüfung von 
Audiometern

u ^ 1 dB 2

61 Metallurgische Normalproben . - nur Ersteichung

2. Meßmittel zur
— .Mengenbestimmung im grenzüberschreitenden Warenverkehr1

— Mengenbestimmung von Energieträgern1

— Messung von Energie1

Lfd. Meßmittel Eichfrist Bemerkungen
Nr. (in Jahren)
12 ' 3 4

1 Längenmeßmaschinen 2
2 Flächenmeßmaschinen 2
3 Meßmittel für die Ermittlung des Volumens 2

oder der Masse von strömenden Flüssigkeiten
und Gasen sowie des Volumens ruhender 
Flüssigkeiten

4 ' Lagermeßbehälter 20 i
5 Volumenmeßbehälter auf Verkehrsmitteln 5 _
6 Waagen und zugehörige Wägestücke 3

nach TGL 32565/01, /02 .
7 Stromwandler, Spannungswandler

— für die Energieverrechnung in Netzen — nur Ersteichung und bei Aus- und Umbau
bis 60 kV des Meßsatzes

— für die Energieverrechnung in Netzen 15 Nacheichung z. Z. ausgesetzt
über 60 kV

8 Elektrizitätszähler
— für die Energieverrechnung — Eichfrist wird entsprechend der Genehmigung vom

(Kontrolltypzähler) 27. 09. 73 zur Einführung variabler verbrauchs-
. abhängiger Nacheichfristen festgelegt

— für Einphasenwechselstrom bis 1 500 kWh/a 20 Zähler für einen Jahresenergieverbrauch voll
(außer Kontrolltypzähler) > 1 500 kWh/a dürfen ab 1986 nicht mehr verwendet

werden -
— für Mehrphasenwechselstrom bis 3 200 kWh/a 15 Zähler für einen Jahresenergieverbrauch von

(außer Kontrolltypzähler) > 3 200 kWh/a dürfen ab 1986 nicht mehr verwendet
werden

— Zähler zum Anschluß an Meßwandler 5
9 Elektrische Energieverrechnurigseinrichtungen 1 die Nacheichung der Energieverrechnungs-

für Energieverrechnung mittels EDV einrichtungen erfolgt im Rahmen der Instand
setzung am Einbauort

10 Meßmittel zur Wärmemengenmessung 3
11 Elektrische Getreidefeuchtemeßmittel 1

1 Gilt nur für Meßmittel, deren Meßergebnis unabhängig vom Ort der Messung als Berechnungsbasis vereinbart ist.

3. Meßmittel zum Einsatz für weitere volkswirtschaftlich bedeutende Aufgaben

Lfd. Meßmittel 
Nr.

Eichfrist 
(in Jahren)

Bemerkungen

1 2 3 4

1 Meßmittel für die Ermittlung des Volumens zur Mengenbestimmung für Verrechnungszwecke
— von Trinkwasser 3
— von Milch 2
— von anderen Flüssigkeiten 2 • '

(außer für Abfüllungen bis 0,5 m3)


